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Rundschreiben Nr. 02/2018 
 
 
 
 
 
 
An alle 
Kreditinstitute 
 
 
Finanzsanktionen gegen bestimmte den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in der 
Republik Guinea-Bissau gefährdende Personen, Organisationen und Einrichtungen.       
Durchführungsverordnung (EU) 2018/ 31 des Rates vom 10. Januar 2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit Durchführungsverordnung (EU) 2018/311 (Anlage) hat der Rat der Europäischen Union eine 
Person von der Liste in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 377/20122 (Sanktionsregime Republik 
Guinea-Bissau) gestrichen. 
 
Mit diesem Rundschreiben ist keine Abfrage gesperrter Vermögenswerte verbunden. Eine Rück-
meldung ist daher nicht erforderlich. Die Verpflichtungen aus Art. 8 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 377/2012 bleiben unberührt.  
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
1 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2018/31 des Rates vom 10. Januar 2018 zur Durchführung des Artikels 11 Absatz 1 der Verord-

nung (EU) Nr. 377/2012 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in der Republik 
Guinea-Bissau gefährdende Personen, Organisationen und Einrichtungen. 

2 Verordnung (EU) Nr. 377/2012 des Rates vom 3. Mai 2012 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte den Frieden, die Sicherheit 
und die Stabilität in der Republik Guinea-Bissau gefährdende Personen, Organisationen und Einrichtungen.  
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Wir haben die Rechtsakte zu Finanzsanktionen auf folgender Website der Deutschen Bundesbank 
unter dem jeweiligen Sanktionsregime eingestellt:   
 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Finanzsanktionen/finanzsanktionen.html 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung in Bayern 
Mayrhofer Kriwanek 
 
 
Anlage 

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Finanzsanktionen/finanzsanktionen.html


II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/31 DES RATES 

vom 10. Januar 2018 

zur Durchführung des Artikels 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 377/2012 über restriktive 
Maßnahmen gegen bestimmte den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in der Republik 

Guinea-Bissau gefährdende Personen, Organisationen und Einrichtungen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 377/2012 vom 3. Mai 2012 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte den 
Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in der Republik Guinea-Bissau gefährdende Personen, Organisationen und 
Einrichtungen (1), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 3. Mai 2012 die Verordnung (EU) Nr. 377/2012 erlassen. 

(2) Am 20. Dezember 2017 hat der Ausschuss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der gemäß der 
Resolution 2048 (2012) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, eine Person von der Liste 
der Personen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, gestrichen. 

(3) Diese Person sollte aus Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 377/2012 gestrichen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 377/2012 wird nach Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 10. Januar 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
E. KRALEVA
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(1) ABl. L 119 vom 4.5.2012, S. 1. 

Anlage



ANHANG 

In Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 377/2012 wird der Eintrag zu der unten aufgeführten Person gelöscht:  

11. Sanha CLUSSÉ.  
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